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Wahlen 

 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Etzin, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Falkenrehde, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Paretz, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Tremmen, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Zachow 
 

am 26. Mai 2019 
 

Bekanntmachung der Wahlleiterin 

vom 10.01.2019 
 
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 
3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt: 
 

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahlzeit 

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 15. August 
2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen (Hauptwahlen) 

 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel,  

 des Ortsbeirats des Ortsteils Etzin, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Falkenrehde, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Paretz, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Tremmen, 

 des Ortsbeirats des Ortsteils Zachow 

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr  
 

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen   

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen 
durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge 
für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 
 

A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel 
 

1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordnete  
Es sind insgesamt 18 Stadtverordnete zu wählen. 

 
2. Wahlkreise 
Das Wahlgebiet ist in einen Wahlkreis eingeteilt. 

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen sowie 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 

Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie 
dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus. 

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen spätestens bis zum 

Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr, 

bei der 
Wahlleiterin für die Stadt Ketzin/Havel 

Rathausstraße 7, 14669 Ketzin/Havel 

schriftlich eingereicht werden. 

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen 

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist der Wahlleiterin für die Stadt Ketzin/Havel 

durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum 

Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. 

Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder 
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dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem 
Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein. 

 
5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag   

Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung kann einen wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag einreichen.  

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge 

6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 

werden. Sie müssen enthalten 

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die 
Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer 
Reihenfolge, 

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen Namen der 

einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 
Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt, 

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine 
Wählergruppe handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien 
oder politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten, 

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die 
Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen 

anzugeben, 

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbezogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung des 

Wahlkreises. 
 

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 

bezeichneten Angaben enthalten. 

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber enthalten. 
Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 27 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikationsanschluss der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 

eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des 

für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 

Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. 
Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung 
und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 

Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein. 

6.5 Wichtige Beschränkungen 

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem 
Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 

dieser Wahl antritt. 
 

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber 

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft: 

a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar sein. 

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur Aufstellung der 
Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nr. 8). 

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich 
zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 
BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin 

oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist. 
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Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner für Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber. 

7.2 Zur Wählbarkeit 

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die 

 am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

 seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 

 infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt, 

 sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder 

 infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 

Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die 

 am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

 seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 

 infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 

 sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet, 

 infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 

 infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die 

Wählbarkeit nicht besitzt. 

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine Bescheinigung der 
Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die 

vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 
8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

 
8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus 

ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, können die 

Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum Kreistag 
des Landkreises Havelland wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren 
Delegierte bestimmt werden. 

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder 
der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert 
ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in 
geheimer  Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 

mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend. 

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer 
gemeinsamen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 

Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß. 
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8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten von dem 
zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu 

laden. 

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die 

geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Delegierten für die Delegiertenversammlung 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, 

Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 

beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, 
die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der 
geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei von der 
Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 

gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß 
§ 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind. 

 
9. Unterstützungsunterschriften 

9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundestag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens 

eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten 
Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren 

Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch 
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel durch 
mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn 

mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten 
Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt. 

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund 

eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Ketzin/Havel vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  
  
9.2 Wichtige Hinweise 

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 
Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nach der vorstehenden 
Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind 

 im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von 
im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen, beizufügen. 

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zu  

Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr, 

bei der 
Wahlbehörde, Stadt Ketzin/Havel, 

Bürgerbüro, Rathausstraße 29, 14669 Ketzin/Havel 

zu leisten. 

Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung 
ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde, Stadt Ketzin/Havel, 

Rathausstraße 7, 14669 Ketzin/Havel spätestens bis 

Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr, 

vorzulegen. 

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 

BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 
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9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der 
Wahlbehörde, Stadt Ketzin/Havel, Bürgerbüro, Rathausstraße 29, 14669 Ketzin/Havel aufgelegt.  
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, 
politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim 
Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die 

Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzuge¬ben. 
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die Bezeichnung 

"Einzelwahlvorschlag" anzugeben. 
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 

Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben. 

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig. 

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als 
einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten 
Unterstützungsunterschriften ungültig. 

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten 
Personen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahlkreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der 

für einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig. 

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst ist unzulässig. 

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.  

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der 
Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die 
Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, 
die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder 
einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 16 Uhr, 

schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden. 

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die die 
Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden 
Wahlkreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung 

wahlberechtigt sind.  
 

10. Mängelbeseitigung 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 12 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge 
der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt¬zungsunterschriften 
nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 
1 BbgKWahlG) beseitigt werden. 

 
11. Zulassung der Wahlvorschläge 

Der Wahlausschuss beschließt am 26.03.2019 in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im 

Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen. 
 

B. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Etzin 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Etzin mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:  
 

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Etzin ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis. 
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2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 

 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 

darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Etzin ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

5. Die in der Stadt Ketzin/Havel wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Etzin bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Etzin 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Ketzin/Havel 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 

einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind  

mindestens 3 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat 

des Ortsteils Etzin durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Etzin vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
 

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Falkenrehde 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Falkenrehde 
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:  
 

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Falkenrehde ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das 
Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 

  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 

 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 

darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Falkenrehde ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

5. Die in der Stadt Ketzin/Havel wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Falkenrehde bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Falkenrehde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt 
Ketzin/Havel wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 

einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind  

mindestens 5 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat 

des Ortsteils Falkenrehde durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Falkenrehde vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr 
beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 
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D. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Paretz 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Paretz mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:  
 

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Paretz ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis. 

  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 

 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 

darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Paretz ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

5. Die in der Stadt Ketzin/Havel wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Paretz bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Paretz 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Ketzin/Havel 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 

einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind  

mindestens 3 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat 

des Ortsteils Paretz durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Paretz vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 

E. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tremmen 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tremmen mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:  
 

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tremmen ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis. 

  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 

 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 

darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Tremmen ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

5. Die in der Stadt Ketzin/Havel wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tremmen bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Tremmen 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Ketzin/Havel 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 

einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind  

mindestens 5 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 
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Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat 

des Ortsteils Tremmen durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Tremmen vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr 
beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 

F. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zachow 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zachow mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:  
 

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zachow ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis. 

  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 

 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 

darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Zachow ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

5. Die in der Stadt Ketzin/Havel wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zachow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Zachow 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Ketzin/Havel 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 

einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind  

mindestens 3 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat 

des Ortsteils Zachow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Zachow vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr 
beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
 

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir 
angefordert werden. Daneben stehen die Vordrucke auf der Internetseite der Stadt Ketzin/Havel unter der Überschrift 
Wahlen zur Verfügung. 

 
Die Wahlleiterin für die Stadt Ketzin/Havel 
 
Frau Ilona Thiele 
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Bekanntmachungsanordnung zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ketzin/Havel 
 

Die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ketzin/Havel wird hiermit öffentlich im Amtsblatt für die Stadt Ketzin/Havel 
mit den Ortsteilen Etzin, Falkenrehde, Paretz, Tremmen und Zachow bekannt gemacht. 

Die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ketzin/Havel wurde in der öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2018 beschlossen. 
 
Ketzin/Havel, 18.12.2018 

gez. Bernd Lück 
Bürgermeister 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ketzin/Havel 
 

Aufgrund § 3 der Kommunalverfassung für das Land 
Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. 
Dezember 2007(GVBl. I/01 S.286), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 29. Juni 2018 (GVBl. I/18 [Nr.15]), 
sowie der §§ 1,2,4 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
März 2004 (GVBl. I/04 S.174), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 10.Juli 2014 (GVBl. I/14 
[Nr.32]), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Ketzin/Havel am 17.12.2018 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 Gegenstand der Gebühr 

(1)  Die Stadt erhebt für besondere Leistungen 
(Amtshandlungen oder sonstige öffentlich-rechtliche 
Tätigkeiten), die sie als Behörde erbringt und die 
zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde zählen, 
Verwaltungsgebühren nach Maßgabe dieser 
Satzung, wenn diese Leistungen von der oder dem 
Beteiligten beantragt oder sonst von ihr oder ihm im 
eigenen Interesse veranlasst worden sind. Die 
gebührenpflichtigen besonderen Leistungen sind in 
der dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle 
aufgeführt. Die Gebührentabelle ist Bestandteil 
dieser Satzung. 

(2)  Die im Zusammenhang mit der Leistung nach 
Absatz 1entstehenden Auslagen sind in der Gebühr 
enthalten, wenn sie nicht nach § 5 Abs. 7 KAG 
gesondert erstattungsfähig sind. Die 
erstattungsfähigen Auslagen werden auch erhoben, 
wenn die Leistung selbst gebührenfrei ist. 

 
§ 2 Gebührenfreie Leistungen 

Gebührenfrei sind: 

1. mündliche Auskünfte, 
2. schriftliche Auskünfte, die nach Art und Umfang 

und unter Berücksichtigung ihres Wertes oder 
ihres sonstigen Nutzens für den Anfragenden eine 
Gegenleistung nicht erfordern, 

3. Leistungen, die im öffentlichen Interesse erfolgen, 
4. Leistungen, deren gebührenfreie Vornahme 

gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 

§ 3 Gebührenbefreiung 

(1)  Die Gebührenbefreiung richtet sich nach § 5 Abs. 6 
KAG in der jeweils gültigen Fassung. 

(2)  Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 besteht nur, 
wenn die gebührenpflichtige behördliche Tätigkeit 
notwendig ist, um Aufgaben zu erfüllen, die den in 

Absatz 1 Genannten nach ihren Satzungen oder 
ihren sonstigen Rechtsvorschriften obliegen und 
nur, soweit sie nicht berechtigt sind, die 
Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen. 

(3)  Die Vorschriften über die Amtshilfe bleiben 
unberührt. 
 

§ 4 Höhe der Gebühren 

(1)  Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der als 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten 
Gebührentabelle. Diese Anlage ist Bestandteil der 
Satzung. Soweit sich die Gebühr nach dem Wert 
des Gegenstandes richtet, ist der Wert zur Zeit der 
Beendigung der gebührenpflichtigen behördlichen 
Tätigkeit maßgebend. 

(2)  Soweit für den Ansatz der Gebühr ein Spielraum 
gelassen wird, ist die Höhe der Gebühr unter 
Berücksichtigung der Bedeutung des 
wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens 
für den Gebührenpflichtigen und des Umfanges der 
Schwierigkeit und des Zeitablaufes für die 
Amtshandlung festzusetzen. 

 
§5 Bare Auslagen 

Bare Auslagen, die im Zusammenhang mit Leistungen 
stehen, sind nach § 5 Abs. 7 KAG zu ersetzen, auch wenn 
der Zahlungspflichtige von der Entrichtung der Gebühr 
befreit ist. Auslagen können auch demjenigen auferlegt 
werden, der sie durch unbegründete Einwände 
verursacht hat. Zu ersetzen sind insbesondere: 

a. im Einzelfall besonders hohe Kosten für die 
Inanspruchnahme von Kommunikationsmittel 
und Zustellungskosten, 

b. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 
c. Zeugen- und Sachverständigenkosten, 
d. die bei Dienstgeschäften den beteiligten 

Verwaltungsangehörigen zustehenden 
Reisekostenvergütungen, 

e. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von 
Tieren und Sachen, 

f. Kosten für Tierarzt und sonstige Aufwendungen 
für aufgefundene Tiere.  

  
§ 6 Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme von 

Anträgen und bei Widersprüchen 

(1)  Wird ein Antrag ausschließlich wegen 
Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine 
Verwaltungsgebühr erhoben. Dasselbe gilt bei der 
Rücknahme eines Antrags durch den Antragsteller, 
wenn mit der sächlichen Bearbeitung noch nicht 
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begonnen worden ist. Die vorgesehene Gebühr 
ermäßigt sich auf 10 bis 75 v. H. der Gebühr, wenn 
der Antrag nach Beginn der sachlichen Bearbeitung 
aber vor der Beendigung der gebührenpflichtigen 
Tätigkeit zurückgenommen wird; dasselbe gilt, 
wenn ein Antrag aus anderen Gründen als wegen 
Unzuständigkeit abgelehnt wird. 

(2)  Eine Gebühr für Widerspruchsbescheide darf nur 
erhoben werden, wenn der angefochtene 
Verwaltungsakt gebührenpflichtig war und nur, 
soweit der Widerspruch zurückgewiesen wird. Die 
Gebühr beträgt höchstens die Hälfte der für den 
angeforderten Verwaltungsakt festzusetzenden 
Gebühr. 

 
§ 7 Gebührenpflichtige 

Zur Zahlung der Gebühr ist derjenige verpflichtet, der die 
gebührenpflichtige Tätigkeit veranlasst, der die Kosten 
durch eine ausdrückliche Erklärung übernommen hat 
oder den die Leistung unmittelbar begünstigt. Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
§ 8 Entstehung der Gebührenpflicht und der Pflicht 

zur Auslagenerstattung 

(1)  Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag zur 
Vornahme der gebührenpflichtigen Tätigkeit 
erforderlich ist, mit der Antragstellung, im Übrigen 
mit Beendigung der gebührenpflichtigen Tätigkeit. 

(2)  Die Erstattungsschuld für Auslagen entsteht mit der 
Aufwendung des verauslagten Betrages, 
spätestens jedoch mit Beendigung der 

erstattungspflichtigen Tätigkeit. 

(3)  Die Gebühr und die Auslagenerstattung werden 
fällig, wenn die gebührenpflichtige oder 
erstattungspflichtige Tätigkeit beendet ist oder / und 
einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides. 

(4)  Vor Beginn der gebühren- und 
erstattungspflichtigen Tätigkeit kann Sicherheit 
(Vorkasse) bis zur Höhe der voraussichtlichen 
Gebühren- oder Erstattungsschuld verlangt werden. 

  
§ 9 Datenerhebung, Datenverarbeitung 

(1)  Die Stadt ist berechtigt, von den 
Gebührenpflichtigen oder deren Beauftragten 
personenbezogene Daten zum Zwecke der 
Festsetzung, Annahme oder Einziehung der 
Gebühren sowie zum Zwecke der 
Zahlungsüberwachung zu erheben. Zu den in Satz 
1 genannten personenbezogenen Daten zählen  

1. der Name, der Vorname und die Anschrift, 
2. im Falle der Erteilung eines SEPA-Mandates 

oder der unbaren Zahlung die Bankverbindung 
der oder des Gebührenpflichtigen und der oder 
des  

3. Beauftragten sowie der Gegenstand der 
Gebühr. 

(2)  Die Stadt ist berechtigt, die in Absatz 1 
bezeichneten personenbezogenen Daten zu den in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Zwecken zu verarbeiten. 

 
§ 10 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt für die Stadt Ketzin/Havel mit den Ortsteilen 
Etzin, Falkenrehde, Paretz, Tremmen und Zachow in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23.03.2015 außer 
Kraft. 
 

Ketzin/Havel, den 18.12.2018 

gez. Bernd Lück 
Bürgermeister 

 
Anlage zu § 1 Absatz 1 und § 4 der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ketzin/Havel vom 29.10.2018 

 

Tarif-Nr. Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit Gebühr in € 

   

1. Allgemeine Verwaltungsgebühren für die gesamte Verwaltung 

1.1. Abschriften, Durchschriften, Auszüge, Vervielfältigungen bei Erstellen mit 
Büro-, Druckgeräten einschl. Computer im Format DIN A4 für  

- die ersten 50 Seiten pro angefangene Seite A4/A3 schwarz-Weiß 
- die ersten 50 Seiten pro angefangene Seite A4/A3 
- jede weitere Seite 
- größere Formate (* bei höherem tatsächlichem Aufwand erfolgt  die 

Anrechnung der Ist-Kosten) 

 

 
0,20/0,40 
0,50/1,00 

0,15 
bis 25,00* 

1.2. Für schriftliche Auskünfte, soweit sie in dieser Gebührentabelle nicht gesondert 
aufgeführt sind, wird die Gebühr nach Zeitaufwand erhoben. Sie beträgt je 

angefangene ¼  Stunde 

 
 

11,00       

1.3. Ortsbesichtigungen je angefangene ½ Stunde Arbeitszeit (Fahrkosten gem. 

Bundes-Reisekostengesetz) 

 

21,00 

   

2. Verwaltungsgebühren Fachbereich I, Haupt- und Ordnungsverwaltung 

2.1. Bearbeitung von Anträgen nach Baumschutz- und Grünflächensatzung ohne 
zusätzliche Ortsbesichtigung 

 
28,00 

2.2. Wertermittlung von Ersatzpflanzungen 32,00 
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2.3. Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung 
gemäß LImSchG   Feuerwerk    

 
33,00 

2.4. Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung 
gemäß LImSch    öffentl. Veranstaltungen 

 
45,00 

2.5. Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung 
gemäß LImSch    Lagerfeuer   

 

33,00 

2.6.a Vergabe einer Hausnummer ohne Vorortbesichtigung 28,00 

2.6.b Vergabe einer Hausnummer mit Vorortbesichtigung 43,00 

2.7. Einfangen bzw. Inverwahrnahme eines Fundhundes 120,00 

2.8. Einfangen bzw. Inverwahrnah. einer Fundkatze/Kleintieres 113,00 

2.9. Überführung eines Fundtieres ins Tierheim 19,00 

   

3. Verwaltungsgebühren Fachbereich II, Finanz- und Bauverwaltung 

3.1. Einräumung eines Vorrangs, Pfandfreigabeerklärung und sonstige Erklärungen 
sowie Sicherungshypotheken 

 
25,00 

3.2. Ausstellung eines Zeugnisses nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB über das 
Nichtbestehen oder Nichtausüben eines Vorkaufsrechts 

 
30,00 

3.3. Bearbeitung von Bebaubarkeitsanfragen und genehmigungsfreien 
Bauvorhaben nach §§ 55 BbgBO, ohne Ortsbesichtigung je angefangene ½ 

Stunde Arbeitszeit 

 
 

22,00 

3.4.a Bearbeitung von Anträgen auf Sanierungsrechtliche Genehmigungen (ohne 
Ortsbesichtigung)  
 - für Baumaßnahmen 
je angefangene ½ Stunde Arbeitszeit 

 

 

22,00 

3.4.b 

 

 

Bearbeitung von Anträgen auf Sanierungsrechtliche Genehmigungen (ohne 
Ortsbesichtigung)  
 - für Grundbucheintragungen 

 je angefangene ½ Stunde Arbeitszeit 

 

 

22,00 

3.5. Ausstellen von Bescheinigungen in Steuersachen 13,00 

3.6. Aushändigung einer Hundesteuermarke (bei Verlust)  4,00 

3.4.a Bearbeitung von Anträgen auf Sanierungsrechtliche Genehmigungen (ohne 
Ortsbesichtigung)  
 - für Baumaßnahmen 

je angefangene ½ Stunde Arbeitszeit 

 

 

22,00 

3.4.b 

 

 

Bearbeitung von Anträgen auf Sanierungsrechtliche Genehmigungen (ohne 
Ortsbesichtigung)  
 - für Grundbucheintragungen 
 je angefangene ½ Stunde Arbeitszeit 

 

 

22,00 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Ende des amtlichen Teils 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 

Das Amtsblatt für die Stadt Ketzin/Havel erscheint in der Regel 3 Wochen nach den 
Stadtverordnetenversammlungen (Termine unter www.ketzin.de) in einer Auflage von 500. Es ist kostenlos an 
folgenden Ausgabestellen in Ketzin/Havel erhältlich: Rathaus (Rathausstr. 7) und Stadthaus/Bürgerbüro 
(Rathausstr. 29), Tourist-Information (Rathausstraße 18) sowie bei den Ortsvorstehern zu den bekannten 
Sprechzeiten. Das Amtsblatt kann gegen Erstattung der erforderlichen Postgebühren bezogen werden.  
Außerdem kann es über die Anmeldung zum Newsletter auf der Internetseite www.ketzin.de per E-Mail 
zugesendet werden. 

Herausgeber 

Stadt Ketzin/Havel 
Der Bürgermeister 
Rathausstraße 7 

14669 Ketzin/Havel 


